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BEGUTACHTUNG: Verordnung der Landesregierung über die Festlegung der
Erschlieungskostenfaktoren

Das Land Tirol möchte mit gegenständlicher Verordnung nach etwas mehr als 9 Jahren die Er
schließungskostenfaktoren erhöhen. Die Erschließungskostenfaktoren bilden die Grundlage für
die Berechnung des sogenannten Erschließungsbeitragssatzes der Gemeinden, welcher - verein
facht gesagt - in Abhängigkeit vom Bauplatzanteil und Baumasseanteil den jeweiligen Erschlie
ßungsbeitrag ergibt. Das bedeutet, die Erschließungskostenfaktoren haben unmittelbar Einfluss
auf die Baukosten. Die Faktoren werden für jede Gemeinde festgelegt. Im Schnitt ist geplant,
die Faktoren um 35 % anzuheben.

Dass es nach einer gewissen Zeit zu Faktor-Anpassungen kommt, ist aus unserer Sicht nachvoll
ziehbar. Allerdings konterkariert die Erhöhung der Erschließungskostenfaktoren zum derzeitigen
Zeitpunkt ganz klar die Bemühungen des Bundes und der Länder die aktuell massive Teuerungs
welle einzudämmen. ,,Leistbares Wohnen" ist eines der Ziele der neuen Tiroler Landesregierung.
Auch dieser Zielsetzung würde die Erhöhung der Erschließungskostenfaktoren klar widerspre
chen.

Wir empfehlen daher dringend, die geplanten Faktor-Erhöhungen zum derzeitigen Zeitpunkt
auszusetzen und erst nach Abflauen der Hoch-Inflationsphase (also voraussichtlich in ein bis
zwei Jahren) das Erfordernis einer Anpassung nochmals zu prüfen.
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